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Bundesgesetz gegen rituelles Schlachten ohne Betäubung 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2018, wird wie folgt geändert: 

1. § 32. Abs. 3 lautet: 
„(3) Das Schlachten von Tieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug ist verboten. Ist eine 

Betäubung unter den gegebenen Umständen, wie etwa bei einer Notschlachtung, nicht möglich, so ist die 
Schlachtung so vorzunehmen, dass dem Tier nicht unnötig Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere 
Angst zugefügt werden.“ 

2. § 32. Abs. 4 und 5 entfallen 

3. § 32. Abs. 6 Ziffer 7 entfällt 

www.parlament.gv.at




		2021-01-08T11:46:07+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




